
Das Versorgungsausgleichsgesetz ab dem 01.09.2009 mit 
interner/externer Teilung 

Der Versorgungsausgleich wird ab dem 01.09.2009 völlig neu geregelt. Rechtliche 
Grundlage für die Änderungen ist das Gesetz zur Strukturreform des 
Versorgungsausgleichs (VAStrRefG), welches am 08.04.2009 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht wurde. In Artikel 1 VAStrRefG ist das Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusglG) verankert. Die Neuregelungen führen zu einer gerechteren Teilung der 
ehezeitlichen Rentenanrechte, was überwiegend der ausgleichsberechtigten Person 
zugute kommt. Allerdings werden zur Umsetzung des 
Versorgungsausgleichsgesetzes die Unternehmen erheblich in die Pflicht genommen. 

Bisher waren Unternehmen mit betrieblicher Altersversorgung zur Erteilung einer 
Auskunft über die erreichbare Anwartschaft der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
verpflichtet. Die gerichtliche Entscheidung über die Teilung der Betriebsrente erfolgte 
dann in der Regel ohne Beteiligung des Unternehmens. Dies ändert sich nun.

Mit dem Versorgungsausgleichsgesetz wird die interne Teilung der Betriebsrente 
eingeführt. Das bedeutet, die ausgleichsberechtigte Person muss mit einem eigenen 
Anrecht in das Versorgungswerk aufgenommen werden. Bei den Unternehmen 
erzeugt dies zusätzlichen Verwaltungsaufwand, welcher noch verstärkt wird durch 
eine wesentlich umfangreichere Auskunftspflicht an die Familiengerichte als bisher.

Im Falle der internen Teilung ermöglicht das Versorgungsausgleichsgesetz dem 
Unternehmen gewisse Gestaltungsrechte. So kann das neue Anrecht der 
ausgleichsberechtigten Person auf einen eingeschränkten Leistungsfall 
(beispielsweise Altersrente) reduziert werden – natürlich durch eine entsprechende 
Wertaufstockung. Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht das 
Versorgungsausgleichsgesetz die externe Teilung – also die Auskehr des Kapitals an 
einen anderen Versorgungsträger. Dann allerdings kann das Unternehmen keine 
Kosten geltend machen. 

Die Unternehmen müssen folglich einige Entscheidungen treffen, und die Abwicklung 
der Versorgungsausgleiche im Betrieb sorgfältig organisieren. Hierzu gehört auch 
eine verantwortungsvolle Prüfung der gerichtlichen Entscheidungen, denn die 
Unternehmen sind zukünftig materiell betroffene Beteiligte der 
Versorgungsausgleichsverfahren; und das Gericht entscheidet nicht nur über die 
Teilung der Renten, sondern auch über die vom Unternehmen abgesetzten Kosten. 

Auch die ausgleichsberechtigte Person muss wohlüberlegt wichtige Entscheidungen 
treffen. Sie entscheidet im Falle der externen Teilung über ihre Zielversorgung. 
Hierbei sollte besonders der Versorgungsfall der Erwerbsunfähigkeit Beachtung 
finden. Eine gute Beratung ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden, die später nie 
wieder korrigierbar wären.
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